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D. Leistungsverzeichnis 

 

Maßnahmeort: 

Der Maßnahmeort für die Durchführung der Maßnahme ist Marburg. 

 

Lage und Zugang:  

Die Räumlichkeiten des Auftragnehmers zur Durchführung der Maßnahme müssen für die 

Teilnehmenden in angemessener Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Die 

Ausschilderung am Gebäude muss so angebracht sein, dass die Räumlichkeiten, in denen die 

Maßnahme durchgeführt wird, für die Teilnehmenden gut zu finden sind. 

 

Sächliche, technische und räumliche Ausstattung  

Die Räumlichkeiten und deren Ausstattung haben ab Maßnahmebeginn dem Stand der Technik 

sowie den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Der bauliche Zustand, die Sauberkeit 

und Hygiene der Räumlichkeiten einschließlich der sanitären Einrichtungen müssen eine 

ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten. 

Tische, Stühle sowie die PC-Eingabegeräte (Tastatur, Maus) eines jeden Arbeitsplatzes sind mindst. 

Einmal wöchentlich zu reinigen. Darüber hinaus sind zur Reinigung der PC-Tastaturen und 

Computermäusen in jeden Raum Desinfektionsmittel sowie Reinigungstücher für eine 

Zwischenreinigung (soweit nötig) vorzuhalten. 

 

Für alle räumlichen und ausstattungstechnischen Vorgaben gelten insbesondere folgende jeweils 

aktuelle Vorschriften/Empfehlungen:  

- Arbeitsstättenverordnung in Verbindung mit den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR)  

- Bildschirmarbeitsverordnung  

- Vorschriften der zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungen (Berufsgenossenschaften)  

- Brandschutzbestimmungen  

- Hessische Landesbauordnung 

 

Der Auftraggeber behält sich vor, nach Ablauf einer von ihm zur Abhilfe gesetzten angemessenen 

Frist, die Räumlichkeiten abzulehnen, sofern hinsichtlich der Eignung Bedenken bestehen. Gleiches 

gilt für einen Wechsel der Räumlichkeiten während der Vertragslaufzeit. In diesen Fällen findet § 13 

Anlage E der Vertragsbedingungen Anwendung. 

 

Es werden kontinuierlich 75 Teilnehmende zugesichert, die auf die entsprechenden Einheiten 

gleichmäßig zu verteilen sind. Frei gewordene Plätze sind wieder besetzbar. 

 

Für die Kalkulation ist die Gesamtsumme der Vergütung für den/die Auftragnehmer/in darzustellen.  

 

Besondere Regelungen zum Personal 

Der Mindestpersonaleinsatz beträgt 5 Vollzeitäquivalenten durchgängig für die Vertragslaufzeit und 

darf nicht unterschritten werden. 

In der Maßnahme kommen zum Einsatz: 

• Coaches mit einem Stellenanteil von 3 Stellen 

• Stellenakquisiteur mit einem Stellenanteil von 1 Stelle 



 2 

• Mitarbeiter*innen für die Sprachunterstützung/Dolmetschertätigkeiten sowie weitere 

Unterstützung der eingesetzten Coaches mit einem Stellenanteil von 1 Stelle 

Kosten der Maßnahme 

Die Unfallversicherung der zugewiesenen eLb hat durch den/die Auftragnehmer/in zu erfolgen. Dies 

ist bei der Angebotskalkulation zu berücksichtigen. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die sich nach 

Zuweisung durch den Auftraggeber auf dem erstmaligen Weg zum/zur Auftragnehmer/in befinden, 

sind durch den Auftraggeber unfallversichert.  

 

In dem Gesamtpreis sind folgende Kosten seitens des Bietenden zu berücksichtigen: 

- Gesamtmiete für geeignete Räumlichkeiten (s. Anlage E. Nummer 5.); 

- Arbeitgebergesamtkosten für geeignetes Personal (s. Anlage E. Nummer 2.); 

- Kosten für Bewerbungsmappen, Porto, Papier, weiteres Verbrauchsmaterial, USB Sticks für alle 

Teilnehmenden etc.; 

- Kosten für EDV-Technik inklusive TFT-Bildschirmen (mindst. 23“), aktueller Software etc.  

- Kosten einer Internetanbindung mit einer symmetrischen Bandbreite (Up- und Download) von 

mindst. 50 Mbit/s). 

- Kosten eines Beamer (Business-Klasse), einer Leinwand (Tageslichtprojektion) sowie eines 

Notebooks. 

- Kosten für die Mobiliarausstattung der Teilnehmerarbeitsplätzen (z.B. Tische, Stühle, etc.) 

- Kosten für Büro und PC-Ausstattung der Mitarbeitenden des Auftragnehmers / der Auftragnehmerin. 

- Kosten einer elektronischen Übersetzungshilfe. 

 

 

Die Maßnahme beginnt voraussichtlich am 01.05.2026 und endet am 30.04.2027. Eine einmalige 

Verlängerung zur vom Auftragnehmer angegebenen Angebotssumme bis maximal zum 31.12.2027 

behält sich der Auftraggeber vor. Ohne schriftliche Bestätigung der Verlängerung durch den 

Auftraggeber endet die Maßnahme am 30.04.2027. 

 

 


